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Übung im Bürgerlichen Recht

H a u s a r b e i t

V (71 Jahre, Handwerksmeister) ist Eigentümer eines Hauses in der Weyerstrasse in Köln, welches er verkaufen möchte, um sich auf „das Altenteil“ zu setzen.

Vergleichbare Häuser im Viertel werden zwischen 800.000 DM und einer Million gehandelt.

K Interessiert sich sehr für den Erwerb des angebotenen Hausgrundstücks, kann sich mit V aber nicht unmittelbar über den Preis einigen. 

V Verlangte zunächst eine Million, schließlich waren 900.000 DM sein „letztes Angebot“. Als K noch zögert, erklärt V, er lasse auf seine Kosten ein Wertgutachten erstellen, auf dessen Grundlage man sich schon einig werde.

V erteilt G, einem öffentlich bestellten Bausachverständigen, den Auftrag, sein Grundstück zu begutachten und zu bewerten; das Ergebnis solle Verkaufsgrundlage für einen Kaufvertrag über das Haus werden.

Als G einige Tage später die Begehung des Hauses vornimmt, wird er in Abwesenheit des V von dessen Sohn, dem S, einem Steuerberater in Frechen, geführt.

Die Besichtigung beginnt in der ausgebauten Dachgeschosswohnung und führt über die einzelnen Etagen in den Keller.

Als sie vor der Kellertür stehen, kramt S in seiner Hosentasche herum, als ob er den Kellerschlüssel suche; dabei weiß er genau, dass er ihn gar nicht mitgenommen hat. S hatte nämlich bei einer Vorbegehung des Hauses im Keller einen Ansatz von Feuchtigkeitsbefall festgestellt, von dem V nichts wusste. S hatte ihn seinem Vater auch nicht mitgeteilt.

S ging nun in die Wohnung seines Vaters, um „den Schlüssel (zu) holen“. 

Kurze Zeit später kommt er zurück in den Keller: „Alte Leute! Jetzt hat der Vatter dä blöde Schlüssel verkromt (verlegt).“ Dann fährt er fort: „Aber ich meine, Sie haben doch gesehen, in welch’ guten Zustand das Haus ist. Den Keller können wir uns doch dann schenken, der sieht genau so gut aus.“

G lässt sich so von einer Augenscheinseinnahme abhalten: „Na ja, das ist wohl so; der Rest ist ja wirklich schön in Ordnung.“

In seinem Gutachten beschreibt G den Zustand des Hauses als gut; es sei nicht reparaturbedürftig. Der Wert des Anwesens sei mit 950.000 DM anzusetzen. Dass er den Keller nicht angeschaut hat, erwähnt G in seinem Gutachten nicht.

V und K einigen sich auf einen Kaufpreis von 900.000 DM . Der Kaufvertrag, der einen Haftungsausschluss für sichtbare und unsichtbare Mängel vorsieht, wird am 28.8.2000 notariell beurkundet. Das Grundstück wird dem K am 1.9. übergeben. 

Im Mai 2001 fällt K der nun schon viel deutlicher hervortretende Feuchtigkeitsbefall im Keller auf . Seine Beseitigung kostet ihn 25.000 DM.

Diese Kosten verlangt er von V und G.

V verteidigt sich damit, dass sein Sohn alles schuld sei; er könne nichts dafür. 

Sodann verweist er auf den Haftungsausschluss.

G weist darauf hin, dass er mit K keinerlei Beziehung gehabt habe. Selbst V, sein Vertragspartner, könne von ihm nichts verlangen; umso weniger dann K.
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